
REITEN
ERGÄNZUNG ZUR 
BENUTZUNGSORDNUNG

Hintere Allmend / Uebeschisee
Reiten erlaubt:
• Jederzeit auf allen Flur- und Feld-

wegen ausserhalb der rot 
eingezeichneten Sperrgebiete 
(vorbehältlich Signalisation
Schiessbetrieb).

• Sa/So und an allgemeinen Feier-
tagen ab 5.00 h auf schwarz 
markierten Wegen und Pisten 
gemäss nebenstehender 
Benutzungsordnung.

Vordere Allmend
Reiten erlaubt:

Jederzeit auf dem Reit- und Fussweg
entlang der Strasse und auf Waldwegen.

Mo - Fr ab 18.00 h, Sa/So und an allge-
meinen Feiertagen ab 8.00 h.

Mo - Fr ab 18.00 h, Sa/So und an allge-
meinen Feiertagen ab 8.00 h auf einem
10 m breiten Streifen aussen entlang der
SIM-Piste, sofern die rot-weissen Wind-
säcke nicht aufgezogen sind.
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